
PFLEGEBERATUNG

Das neue Seminarprogramm der Vin-
centz-Akademie startet im Septem-
ber 2017. Ein Schwerpunktthema ist 
zum Beispiel die Pflegeberatung. Bei 
der Pflegeberatung wird der pflegeri-
sche Hilfebedarf systematisch erfasst 
und analysiert. Es soll ein spezieller 
Versorgungsplan mit den im Einzel-
fall erforderlichen Sozialleistungen 
und gesundheitsfördernden sowie 
rehabilitativen oder sonstigen me-
dizinischen sowie pflegerischen 
und sozialen Hilfen erstellt werden. 
Die Einrichtungen für Pflegebera-
tung sollen nicht nur unverbindlich 
informieren, sondern auch Pflege 
koordinieren und Aufgaben in der 
Qualitätssicherung übernehmen. Im 
Seminar „Pflegeberatung: effizient 
und wirtschaftlich – Die Chancen der 
Pflegereform nutzen!“ erfahren Sie 
alles zur abrechenbaren Pflegebe-
ratung und zu Implementierung der 
Pflegeberatung.

	 www.vincentz-akademie.de
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> Das Gesamtformular der Verordnung häuslicher Krankenpflege bekommt ein neues Aussehen und besteht 

zudem nur noch aus vier Seiten.� FOTO: SUSANNE EL-NAWAB

RECHTSRAT

HKP-Verordnung mit neuem Formular

M it Beginn des vierten Quartals, 
also zum 1. Oktober 2017 werden 
die zwischenzeitlichen gesetzli-

chen Änderungen nun auch in dem verpflich-
tend zu verwendenden Verordnungsformular 
mit der Nummer 12 nachvollzogen. Dabei be-
kommt das Gesamtformular der Verordnung 
häuslicher Krankenpflege ein neues Ausse-
hen. Zudem besteht es nur noch aus vier Sei-
ten (und nicht – wie bisher – sieben!), näm-
lich aus der Originalverordnung des Arztes 

für die gesetzliche Krankenkasse, eine Kopie 
für den Pflegedienst sowie eine für die Akte 
des Arztes. Der Antrag des Versicherten auf 
die Leistung sowie die Angaben des ambu-
lanten Pflegedienstes sind nur noch einmal 
vertreten.

Der bisherige Durchschlag „12c“, auf dem in 
alten, analogen Zeiten der Genehmigungs-
stempel der Krankenkasse zu finden war, 
wird ersatzlos gestrichen. In Zeiten des DTA >>
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und der elektronischen Übermittlung ei-
ner Genehmigungsnummer kann diese 
Ausfertigung entfallen.

Auf dem Verordnungsblatt entfällt der 
Hinweis auf die negative Tatbestandsvo-
raussetzung des § 37 Abs. 3 SGB V, also 
der selbstverständliche Hinweis, dass 
eine im Haushalt lebende Person nicht 
vorhanden ist. Ebenso entfällt eine gesonderte Begründung für eine 
Verordnungsdauer von über 14 Tagen bei der Erstverordnung. Die Be-
gründung bei der Erstverordnung über eine Dauer von 14 Tagen hin-
auszugehen, ergibt sich allein aus der Diagnose und den im Formular 
genannten Einschränkungen, die die häusliche Krankenpflege erfor-
derlich machen. Die Angabe der Dauer der häuslichen Krankenpflege 
ist allein Sache des behandelnden Arztes und gehört zur ärztlichen 
Therapiefreiheit, in die Krankenkasse und auch der MDK – so § 275 
Abs. 5 SGB V wörtlich! – nicht eingreifen dürfen.

Was ist neu:
1.	 Vorgesehen ist ganz am Anfang des Formulars die Angabe der 

verordnungsrelevanten Diagnosen nun durch Eingabe eines ICD-
10 Codes. Darunter ist ein Feld für die Mitteilung der Einschrän-
kungen, die die häusliche Krankenpflege erforderlich machen, ge-
schaffen worden. Dadurch kann sowohl die Krankenkasse als auch 
der ambulante Pflegedienst noch leichter einschätzen, ob die 
verordneten Verrichtungen der Behandlungspflege plausibel sind.

2.	 Die einzelnen behandlungspflegerischen Maßnahmen sind nach 
ihrer Häufigkeit sortiert und übersichtlicher gestaffelt. Sie begin-
nen mit der Medikamentengabe.

3.	 Insbesondere die Angaben zur Häufigkeit und Dauer sind sehr viel 
übersichtlicher gestaltet als bisher. Dabei muss die 
Dauer nur noch dann bei den einzelnen Leistungen 
eingetragen werden, wenn sie vom Gesamtverord-
nungszeitraum abweicht.

4.	 Besonders wichtig ist die Möglichkeit, die Leis-
tung des § 37 Abs. 1a SGB V zu verordnen. Die zum 
1. Januar 2016 eingeführte Leistung wird Unter-
stützungspflege genannt. Ebenso fällt auf, dass 
im Eingang des Formulars die bisher zwingende 
Wahl zwischen der Krankenhausvermeidungspfle-
ge des § 37 Abs. 1 SGB V und der Sicherungspflege 
des § 37 Abs. 2 SGB V entfällt. So wurde eine häu-
fige Fehlerquelle geschlossen. Die Krankenhaus-
vermeidungspflege ist lediglich als Besonderheit 

unter der Überschrift „Grundpflege und 
Hauswirtschaftliche Versorgung“ anzuge-
ben. So geht das Formular grundsätzlich 
von der Sicherungspflege des § 37 Abs. 2 
SGB V aus. Gleichwohl bleibt natürlich die 
Krankenhausvermeidungspflege des § 37 
Abs. 1 SGB V weiter verordnungsfähig. Es 
ist davon auszugehen, dass künftig eine 
Summe aus Sicherungspflege (für die Be-

handlungspflege) des § 37 Abs. 2 SGB V und die Unterstützungs-
pflege nach § 37 Abs. 1a SGB V verordnet wird.

Auch der Antrag des Versicherten auf Genehmigung – die bisherige 
Rückseite – ist neugestaltet worden. Neu sind insbesondere die vielen 
Felder für die verschiedenen möglichen Wohnformen an den geeigne-
ten Orten, also der Haushalt der Familie und sonstige geeignete Orte. 
So findet sich jetzt auch das Feld für die Leistung in einer Wohnge-
meinschaft.

Insgesamt ein Fortschritt an Rechtssicherheit und Klarheit der Ver-
ordnung. Insofern ist die Neufassung uneingeschränkt zu begrüßen.

	 Download

	 Ein Muster des neuen Verordnungsformulars der häuslichen Krankenpfle-

ge steht online unter www.haeusliche-pflege.net/Produkte/Downloads 

zur Verfügung.
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Beratung neu denken, Teil 1: Ressourcen der Pflegebedürftigen 
und der pflegenden Angehörigen einbeziehen

D ie Grafik (siehe Seite 3) einer statistischen Auswertung 
macht es deutlich. Während die Anzahl der Pflegebedürfti-
gen seit 1999 stetig steigt, stagniert die Zahl der zuhause Ge-

pflegten weitgehend bis zum Jahr 2005, danach steigt diese Zahl über-
proportional gegenüber der Anzahl der Pflegebedürftigen. Das heißt 

ganz konkret: trotz der grundsätzlich abnehmenden Bereitschaft An-
gehöriger ihre Eltern oder Verwandten zu pflegen, nimmt der Anteil 
der alleine zuhause versorgten Menschen anteilig zu. Von 2 860 293 
pflegebedürftigen Menschen im Jahr 2015 wurden 2 076 877 zu Hause 
versorgt. Das sind 72,6 Prozent. Dies ist ein Hinweis darauf, dass alle 

 Die Neufassung der  
HKP-Verordnung ist  

uneingeschränkt zu begrüßen.
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